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 Veröffentlicht am 19.02.1993

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §18 Abs3;

Rechtssatz

Allein aus Meldungen (auch wenn diese in Österreich erfolgt wären) an das Finanzamt und an den

Sozialversicherungsträger (ohne Vorliegen der sonstigen in § 18 Abs 3 AuslBG normierten

Tatbestandsvoraussetzungen) kann nicht auf die Anwendbarkeit des § 18 Abs 3 AuslBG geschlossen werden.
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